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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Kinderbetreuungskosten können nur von demjenigen abgezogen werden, der 
sie getragen hat. Das Finanzgericht Thüringen hat entschieden, dass dies auch 
dann gilt, wenn das Kind im paritätischen Wechselmodell von beiden Eltern be- 
treut wird. 

In einem weiteren Urteil hat das Finanzgericht Thüringen entschieden, dass der 
Sonderausgabenabzug für Kinderbetreuungskosten verfassungskonform ist. Ins- 
besondere ist es verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass bei geschiede- 
nen wie auch bei nicht verheirateten oder dauernd getrenntlebenden Eltern nur 
derjenige Elternteil zum Abzug berechtigt ist, der die Aufwendungen getragen 
hat und zu dessen Haushalt das Kind gehört. 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Inanspruchnahme des Sonderausga- 
benabzugs für eine zusätzliche Altersvorsorge im Wahlrecht des Steuerpflichti- 
gen steht. Dieses Wahlrecht muss nicht zwingend durch Abgabe der Anlage AV 
zur Einkommensteuererklärung ausgeübt werden, sondern kann auch formlos 
geltend gemacht werden. 

Der Bundesfinanzhof hatte zudem bzgl. des Vorsteuerabzugs aus der Errichtung 
einer Photovoltaikanlage über die Zuordnung einer Photovoltaikanlage zum Un- 
ternehmensvermögen zu entscheiden. 

Und weiter entschied der Bundesfinanzhof, dass ein Erbe nicht die Erbschaft- 
steuerbefreiung für ein Familienheim verliert, wenn ihm die eigene Nutzung des 
Familienheims aus gesundheitlichen Gründen unmöglich oder unzumutbar ist. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen 
oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. 
Wir beraten Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Einkommensteuer

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

Kinderbetreuungskosten können nur von demjenigen 
abgezogen werden, der sie getragen hat. Dies gilt auch 
dann, wenn das Kind im paritätischen Wechselmodell von 
beiden Eltern betreut wird. So entschied das Finanzgericht 
Thüringen.

Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende könne nicht zwi-
schen mehreren Anspruchsberechtigten aufgeteilt werden. 
Wenn die Berechtigten hinsichtlich des Entlastungsbetrags 
keine Bestimmung untereinander treffen, stehe er demje-
nigen zu, an den das Kindergeld gezahlt werde.

Die alleinige Zuordnung des Entlastungsbetrags für Al-
leinerziehende lediglich zu einem Elternteil und die Un-
zulässigkeit einer Aufteilung verstoßen auch im Falle des 
Wechselmodells (bei annähernd gleichwertiger Haushalts-
aufnahme des Kindes in beide Haushalte) nicht gegen das 
Gleichheitsgebot.

Sonderausgabenabzug für Kinderbetreuungskosten 

verfassungsmäßig

Der Sonderausgabenabzug für Kinderbetreuungskosten ist 
verfassungskonform. Insbesondere ist es verfassungsrecht-
lich nicht zu beanstanden, dass bei geschiedenen wie auch 
bei nicht verheirateten oder dauernd getrenntlebenden 
Eltern nur derjenige Elternteil zum Abzug berechtigt ist, der 
die Aufwendungen getragen hat und zu dessen Haushalt 
das Kind gehört. So entschied das Finanzgericht Thüringen.

Streitig war, ob das Erfordernis der „Haushaltszugehörig-
keit” des Kindes im Sinne des Einkommensteuergesetzes 

�|���#DU�|��0T�|��'5V)��XGTHCUUWPIUIGOÀ»�KUV�

E-Ladesäulen steuermindernd geltend machen

Vermieter, die ihre Immobilie mit einer oder mehreren 
Ladestationen ausstatten, können die dafür angefallenen 
Kosten steuermindernd geltend machen. Steuerrechtlich 
werden nachgerüstete E-Ladesäulen als eigenständige 
Wirtschaftsgüter betrachtet.

&KG�-QUVGP� HØT� FKG�0CEJTØUVWPI�FGT� .CFGUÀWNG� MÒPPGP�

8GTOKGVGT�ØDGT�FKG�DGVTKGDUIGYÒJPNKEJG�0WV\WPIUFCWGT�

abschreiben. Dabei besteht ein gewisser Spielraum. Die 
Finanzverwaltung setzt bei „intelligenten Wandladesta-
tionen“ (sog. Wallboxen oder Wall-Connectoren) eine 
DGVTKGDUIGYÒJPNKEJG�0WV\WPIUFCWGT� XQP� UGEJU�DKU� \GJP�

Jahren an. Über diesen Zeitraum hinweg können Vermieter 
die Anschaffungs- und Installationskosten, aber auch die 
GXGPVWGNN�PQVYGPFKIG�)GPGJOKIWPI�FWTEJ�FGP�0GV\DG-
treiber, komplett abschreiben.

'U�RTQ�VKGTGP�CDGT�PKEJV�PWT�8GTOKGVGT��#WEJ�5VGWGTR�KEJ-
tige, die an oder in der privaten Immobilie eine Ladeinfra-
struktur nachrüsten, können die dafür anfallenden Kosten 
steuerlich geltend machen. Für die Installationskosten 
(ausschließlich Arbeitskosten) und eine in Rechnung ge-
stellte Anfahrtspauschale des Elektrofachbetriebs kann eine 
Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen in Höhe von 
��|2TQ\GPV�FGT�)GUCOVUWOOG��OCZKOCN�CDGT������|'WTQ�

im Jahr, geltend gemacht werden.

Hinweis: 

9KG�9'.6�KP�GKPGO�#TVKMGN�CO������������CWUHØJTV��

können sich die Kunden von Tesla Motors nicht darauf 
verlassen, dass ihnen die exakte Strommenge abgerech-
net wird, da die Ladesäulen gegen das deutsche Eich-
recht verstoßen. Bemerkenswert ist dabei, dass sich der 
Gesetzgeber dabei kulant zeigt. Der gesetzeswidrige 
Betrieb werde „nicht behindert und nicht sanktioniert“.

Nachträgliche Geltendmachung des Wahlrechts auf 

GKPGP�5QPFGTCWUICDGPCD\WI�PCEJ��|��C�'5V)

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�GPVUEJKGF��FCUU�FKG�+PCPURTWEJPCJOG�

des Sonderausgabenabzugs für eine zusätzliche Altersvor-
UQTIG�
�|��C�'5V)��KO�9CJNTGEJV�FGU�5VGWGTR�KEJVKIGP�UVGJV��

Dieses Wahlrecht müsse nicht zwingend durch Abgabe der 
„Anlage AV“ zur Einkommensteuererklärung ausgeübt wer-
den, sondern kann auch formlos geltend gemacht werden.
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8GTNWUVG�CWU�UQI��7PNKOKVGF�6WTDQ�$WNN�<GTVK�MCVGP�

voll abziehbar

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�GPVUEJKGF��FCUU�FGT�8GTNWUV�CWU�FGO�

HCNNGPFGP�-WTU�XQP�-PQEM�QWV�2TQFWMVGP�KP�(QTO�XQP�7P-
NKOKVGF�6WTDQ�$WNN�<GTVK�MCVGP�UVGWGTNKEJ�XQNN�CD\KGJDCT�KUV�

und nicht dem Ausgleichs- und Abzugsverbot für Termin-
geschäfte unterfällt. Verluste aus Termingeschäften unter-
liegen grundsätzlich einem Ausgleichs- und Abzugsverbot, 
F�|J��UKG�MÒPPGP�PWT�UGJT�GKPIGUEJTÀPMV�OKV�)GYKPPGP�CWU�

eben solchen Geschäften verrechnet werden, sie mindern 
aber im Übrigen nicht die Bemessungsgrundlage der 
Körperschaft- oder der Einkommensteuer. Aus Sicht des 
Gesetzgebers ist es gerechtfertigt, für besonders riskante 
Geschäfte derartige Beschränkungen vorzusehen.

Die Klägerin, eine GmbH, hatte von einer Bank ausgege-
DGPG�7PNKOKVGF�6WTDQ�$WNN�<GTVK�MCVG�GTYQTDGP��#NU�UQI��

-PQEM�QWV�<GTVK�MCVG�\GKEJPGVGP�UKG�UKEJ�FWTEJ�FKG�/ÒI-
lichkeit aus, mit relativ geringem Kapitaleinsatz überpro-
portional an der Wertentwicklung des zugrunde liegenden 
Basiswerts zu partizipieren. Erreichte oder durchbrach 
der Basiswert jedoch eine bestimmte Kursschwelle, dann 
XGT�GNGP�FKG�<GTVK�MCVG�PCJG\W�YGTVNQU��$GFKPIV�FWTEJ�GKP�

#DUKPMGP�FGU�LGYGKNKIGP�+PFGZUVCPFGU��GN�FGT�9GTV�FGT�XQP�

FGT�-NÀIGTKP�GTYQTDGPGP�<GTVK�MCVG��YQFWTEJ�FKGUG�GKPGP�

erheblichen Verlust realisierte. Das Finanzamt vertrat die 
#WHHCUUWPI��FCUU�FKG�<GTVK�MCVUXGTNWUVG�FGO�#WUINGKEJU��

und Abzugsverbot unterliegen.

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�ICD� LGFQEJ�FGT�-NÀIGTKP�4GEJV��$GK�

-PQEM�QWV�2TQFWMVGP�KP�(QTO�XQP�<GTVK�MCVGP�JCPFGNG�GU�

sich aber um gewöhnliche Schuldverschreibungen, die im 
Streitfall Zug um Zug gegen Bezahlung übertragen worden 
seien; an dem für ein Termingeschäft typischen Hinausschie-
ben des Erfüllungszeitpunkts habe es gefehlt.

Umsatzsteuer

Vorsteuerabzug für ein Büro in einem ansonsten 

nicht unternehmerisch genutzten Gebäude

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�JCV�\WO�8QTUVGWGTCD\WI�HØT�GKP�$ØTQ�

in einem ansonsten nicht unternehmerisch genutzten Ge-
bäude entschieden, ob die Kennzeichnung eines Raumes 
in einer Bauzeichnung mit dem Wort „Arbeiten“ ein aus-
reichendes Indiz für die Zuordnungsentscheidung zum 
Unternehmen ist und ob die Zuordnungsentscheidung dem 
zuständigen Finanzamt bis zur gesetzlichen Abgabefrist 
der betreffenden Steuererklärung mitgeteilt werden muss.

Für eine Zuordnung zum Unternehmen könne bei Gebäu-
den die Bezeichnung eines Zimmers als Arbeitszimmer in 
Bauantragsunterlagen jedenfalls dann sprechen, wenn dies 
durch weitere objektive Anhaltspunkte untermauert werde. 

5Q� UGK� GU� \�|$��FCPP��YGPP�FGT�7PVGTPGJOGT� HØT� UGKPGP�

Gerüstbaubetrieb einen Büroraum benötige, er bereits in 
der Vergangenheit kein externes Büro, sondern einen Raum 
seiner Wohnung für sein Unternehmen verwendet habe, 
und er beabsichtige, dies in dem von ihm neu errichteten 
Gebäude so beizubehalten. 

Für die Dokumentation der Zuordnung sei keine fristgebun-
dene Mitteilung an die Finanzbehörde erforderlich. Wenn 
innerhalb der Dokumentationsfrist nach außen hin objektiv 
erkennbare Anhaltspunkte für eine Zuordnung vorlägen, 
könnten diese der Finanzbehörde auch noch nach Ablauf 
der Frist mitgeteilt werden.

Bei Erwerb einer gemischt genutzten 

Photovoltaikanlage volle Zuordnung  

zum Unternehmen durch Abschluss  

eines Einspeisevertrags

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�JCVVG�D\IN��FGU�8QTUVGWGTCD\WIU�CWU�

FGT�'TTKEJVWPI�GKPGT�2JQVQXQNVCKMCPNCIG�ØDGT�FKG�<WQTFPWPI�

GKPGT�2JQVQXQNVCKMCPNCIG�\WO�7PVGTPGJOGPUXGTOÒIGP�\W�

entscheiden.

&KG�6CVUCEJG��FCUU� KO�.CWH�FGU�,CJTGU�� KP�FGO�GKPG�2JQ-
tovoltaikanlage erworben wurde, ein Vertrag mit dem 
Recht zum Weiterverkauf des gesamten von der Anlage 
erzeugten Stroms zuzüglich Umsatzsteuer abgeschlossen 
YWTFG�� UGK�JKGT�GKP� +PFK\�FCHØT��FCUU�FGT�5VGWGTR�KEJVKIG�

FKG�2JQVQXQNVCKMCPNCIG�FGO�7PVGTPGJOGP�XQNN�\WIGQTFPGV�

habe. Für die Dokumentation der Zuordnung sei keine frist-
gebundene Mitteilung an die Finanzbehörde erforderlich. 
Lägen innerhalb der Dokumentationsfrist nach außen hin 
objektiv erkennbare Anhaltspunkte für eine Zuordnung vor, 
könnten diese der Finanzbehörde auch noch nach Ablauf 
der Frist mitgeteilt werden.

Erbschaft-/Schenkungsteuer

Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim 

trotz Auszug

Ein Erbe verliert nicht die Erbschaftsteuerbefreiung für ein 
(COKNKGPJGKO��YGPP� KJO�FKG�GKIGPG�0WV\WPI�FGU�(COKNK-
enheims aus gesundheitlichen Gründen unmöglich oder 
WP\WOWVDCT�KUV��5Q�GPVUEJKGF�FGT�$WPFGU�PCP\JQH�

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�JCV�FCU�GTUVKPUVCP\NKEJG�7TVGKN� CWH-
gehoben und die Sache an das Finanzgericht zurückver-
wiesen. Grundsätzlich setze die Steuerbefreiung voraus, 
dass der Erbe für zehn Jahre das geerbte Familienheim 
selbst nutze, es sei denn, er sei aus „zwingenden Grün-
den“ daran gehindert. „Zwingend“ erfasse nicht nur den 
Fall der Unmöglichkeit, sondern auch die Unzumutbarkeit 
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der Selbstnutzung des Familienheims. Reine Zweckmäßig-
keitserwägungen, wie etwa die Unwirtschaftlichkeit einer 
Sanierung, genügten zwar nicht. Anders liege es, wenn der 
Erbe aus gesundheitlichen Gründen für eine Fortnutzung 
des Familienheims so erheblicher Unterstützung bedürfe, 
dass nicht mehr von einer selbstständigen Haushaltsfüh-
rung zu sprechen sei. Das Finanzgericht habe hier deshalb 
unter Mitwirkung der Klägerin das Ausmaß ihrer gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen zu prüfen.

Schenkungen beim Ausscheiden aus einer 
)GUGNNUEJCHV�DGK�\W�IGTKPIGT�#D�PFWPI

+P�XKGNGP�)GUGNNUEJCHVUXGTVTÀIGP�XQP�2GTUQPGP��WPF�-CRK-
VCNIGUGNNUEJCHVGP��PFGP�UKEJ�4GIGNWPIGP��FKG�FCU�\YCPIU-
weise Ausscheiden von Gesellschaftern zum Inhalt haben. 
Insbesondere bei Familiengesellschaften ist das Eintreten 
eines nicht zur Familie gehörenden Erben oder Vermächt-
PKUPGJOGTU�KO�6QFGUHCNN�GKPGU�)GUGNNUEJCHVGTU�JÀW�I�CWU-
geschlossen. Dieser Erbe/Vermächtnisnehmer erhält dann 
K�|F�|4��GKPG�#D�PFWPI��&COKV�FKG�-CRKVCNDCUKU�FGT�)GUGNN-
schaft oder die Liquidität nicht übermäßig verringert wird, 
ist in diesen Fällen die durch die Gesellschaft zu erbringende 
#D�PFWPI�XKGNHCEJ�CP�FGP�$WEJYGTV�FGU�-CRKVCNMQPVQU�QFGT�
GKPGP�CPFGTGP�/C»UVCD�IGMPØRHV��FGT�FKG�#D�PFWPI�WPVGT�
dem tatsächlichen Wert des Anteils hält. 

+P�FKGUGP�(ÀNNGP�MQOOV��|��#DU�|��'TD5V)�\WT�#PYGPFWPI��
der für die verbleibenden Gesellschafter eine Schenkung 
�PIKGTV��&GT�9GTV�FGT�5EJGPMWPI�DGUVGJV�FCPP�KP�FGT�&KH-
ferenz zwischen dem steuerlichen Wert des Gesellschafts-
CPVGKNU�PCEJ��|���'TD5V)�WPF�FGT�IG\CJNVGP�#D�PFWPI��&GT�
UVGWGTNKEJG�9GTV�KUV�FGT�IGOGKPG�9GTV�IGO���|���#DU�|��
WPF���$GY)��<WPÀEJUV�UKGJV�FKGUG�8QTUEJTKHV�GKPG�$GYGT-
tung anhand von Verkäufen an fremde Dritte vor. Dies 
dürfte aber bei diesen Gesellschaften kaum vorkommen, 
da ja Fremde gerade ausgeschlossen werden sollen. Daher 
�PFGV� \WT�9GTVGTOKVVNWPI�FCU� XGTGKPHCEJVG�'TVTCIUYGTV-
XGTHCJTGP�IGO����|����DKU�����$GY)�#PYGPFWPI��0CEJ�
diesem Verfahren wird der durchschnittliche Jahresertrag 
s�CDIGNGKVGV� CWU�FGP� XGTICPIGPGP��| ,CJTGP�s�OKV�FGO�
(CMVQT�������OWNVKRNK\KGTV��&GT�CWH�FKGUG�9GKUG�GTOKVVGNVG�
Schenkungswert wird auf die verbleibenden Gesellschafter 
im Verhältnis ihrer Beteiligungen verteilt. Der sich hieraus 
PCEJ�#D\WI�FGT�CPVGKNKIGP�#D�PFWPI�GTIGDGPFG�$GVTCI�
YKTF��MVKX�XQO�)GUGV\�CNU�5EJGPMWPI�CPIGPQOOGP��#WH�
das subjektive Bewusstsein der Unentgeltlichkeit kommt 
es dabei nicht an.

Es liegen dann eine Schenkung auf den Todesfall hinsichtlich 
FGT�#D�PFWPI�WPF�YGKVGTG�5EJGPMWPIGP�IGO���|��#DU�|��
ErbStG an die verbleibenden Gesellschafter vor. Diese Ge-
sellschafter sind für ihren Vermögenszuwachs Schuldner 
der Schenkungsteuer, die Steuerklasse und Freibeträge 

richten sich nach dem Verwandtschaftsverhältnis zwischen 
ihnen und dem Erben/Vermächtnisnehmer. Letzterer haftet 
auch für die Schenkungsteuer. Die Begünstigten trifft die 
2�KEJV�\WT�#P\GKIG�FGU�'TYGTDU�IGO���|���#DU�|��'TD5V)�
und nach Aufforderung durch das Finanzamt auch die 
8GTR�KEJVWPI� \WT�#DICDG� GKPGT� 5EJGPMWPIUVGWGTGTMNÀ-
TWPI��.GKFGT�MCPP�YGFGT�HØT�FKG�#D�PFWPI�PQEJ�HØT�FKG�
9GTVGTJÒJWPI�FGT�#PVGKNG�FKG�$GIØPUVKIWPI�FGT���|��C��
��D�'TD5V)�HØT�$GVTKGDUXGTOÒIGP�KP�#PURTWEJ�IGPQOOGP�
werden. Es fehlt für beide Schenkungen am Übergang des 
Betriebsvermögens.

Sonstiges

Kosten für die Miete von Rauchwarnmeldern

Bei den Kosten für die Miete von Rauchwarnmeldern 
handelt es sich lt. Bundesgerichtshof nicht um sonstige 
Betriebskosten im Sinne der Betriebskostenverordnung, 
sondern – da sie den Kosten für den Erwerb von Rauch-
warnmeldern gleichzusetzen sind – um betriebskosten-
rechtlich nicht umlagefähige Aufwendungen. 

Hinweis: 

&KGU� KUV� MØPHVKI� DGK� FGP�0GDGPMQUVGPCDTGEJPWPIGP�
\W�DGCEJVGP�� 2QUKVKX� KUV� FCDGK� CP\WOGTMGP�� FCUU� FKG�
Gebühren für die Inspektion und die Funktionsanalyse 
der montierten Rauchwarnmelder weiterhin umgelegt 
werden können, da vom Urteil unberührt.

Änderung des Nachweisgesetzes

<WO������������UKPF� PFGTWPIGP�FGU�0CEJYGKUIGUGV\GU��
FCU�#TDGKVIGDGT�XGTR�KEJVGV��YGUGPVNKEJG�$GFKPIWPIGP�FGU�
#TDGKVUXGTVTCIGU�UEJTKHVNKEJ�PKGFGT\WNGIGP��FKG�0KGFGTUEJTKHV�
zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen, 
sowie weiterer Gesetze, unter anderem des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes oder des Teilzeit- und Befristungs-
IGUGV\GU� KP�-TCHV� IGVTGVGP�� 5Q�YGTFGP� KP� �|��0CEJY)�
DGUVGJGPFG�0CEJYGKURHNKEJVGP� GVYC� KP� $G\WI� CWH� FCU�
Enddatum einer vereinbarten Befristung, den Arbeitsort, die 
Kündigung und die Vergütungszusammensetzung ergänzt 
UQYKG�PGWG�+PHQTOCVKQPUR�KEJVGP�KP�$G\WI�CWH�FKG�2TQDG-
zeit, den Umfang des Fortbildungsanspruchs, Überstunden, 
Abrufarbeit und die Identität des Versorgungsträgers im 
Falle der betrieblichen Altersversorgung über einen solchen 
GKPIGHØJTV��&GT�8GTUVQ»�IGIGP�FKG�0CEJYGKUR�KEJVGP�MCPP�
PCEJ��|��0CEJY)�CNU�1TFPWPIUYKFTKIMGKV�OKV�GKPGT�)GNF-
DW»G�XQP�DKU�\W������|'WTQ�IGCJPFGV�YGTFGP�
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Hinweis: 

&GT�0CEJYGKU�OWUU� 
RCRKGT��UEJTKHVNKEJ� GTHQNIGP��&KG�

elektronische Form ist ausgeschlossen. Selbst wenn 

der Arbeitgeber die wesentlichen Arbeitsbedingungen 

mit einer elektronischen Signatur statt in Schriftform 

niederlegt, droht dem Arbeitgeber nach dem Wortlaut 

FGU�0CEJYGKUIGUGV\GU�GKP�$W»IGNF�

-ØPUVNGTUQ\KCNCDICDG�UQNN������ 

DGK����|2TQ\GPV�NKGIGP

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die Res-

sort- und Verbändebeteiligung zur Künstlersozialabgabe-

8GTQTFPWPI������GKPIGNGKVGV��0CEJ�FGT�PGWGP�8GTQTFPWPI�

wird der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung im Jahr 

�����CWH����|2TQ\GPV�CPIGJQDGP��&GT�-ØPUVNGTUQ\KCNCD-

ICDGUCV\� NCI�UGKV������s�CWEJ�YÀJTGPF�FGT�UEJYKGTKIGP�

2JCUG�FGT�%QTQPC�2CPFGOKG�s�WPXGTÀPFGTV�DGK����|2TQ\GPV�

'EMRWPMVG�HØT�GKP�+P�CVKQPUCWUINGKEJUIGUGV\

$WPFGU�PCP\OKPKUVGT�%JTKUVKCP�.KPFPGT�JCV�CO������������

FKG� 'EMRWPMVG� HØT� GKP� +P�CVKQPUCWUINGKEJUIGUGV\� XQTIG-

UVGNNV��&COKV�UQNNGP�KP�CVKQPUDGFKPIVG�UVGWGTNKEJG�/GJTDG�

lastungen ausgeglichen werden, indem die Steuerlast an 

FKG�+P�CVKQP�CPIGRCUUV�YKTF�

Geplante Anpassungen

Höherer Grundfreibetrag:�<WO������������KUV�GKPG�#P-

JGDWPI�WO����|'WTQ�CWH�������|'WTQ�XQTIGUGJGP��(ØT������

KUV�GKPG�YGKVGTG�#PJGDWPI�WO����|'WTQ�CWH�������|'WTQ�

vorgeschlagen.

Kalte Progression ausgleichen: Die sog. Tarifeckwerte 

YGTFGP�GPVURTGEJGPF�FGT�GTYCTVGVGP�+P�CVKQP�PCEJ�TGEJVU�

XGTUEJQDGP��&CU�JGK»V��FGT�5RKV\GPUVGWGTUCV\�UQNN������DGK�

�������UVCVV�DKUJGT�������|'WTQ�ITGKHGP�������UQNN�GT�CD�

������|'WTQ�DGIKPPGP�

Unterstützung von Familien: Der Kinderfreibetrag soll 

UEJTKVVYGKUG� HØT� LGFGP�'NVGTPVGKN� XQP������DKU������WO�

KPUIGUCOV����|'WTQ�GTJÒJV�YGTFGP��DKU�GT�\WO������������

DGK������|'WTQ�NKGIV�

Anhebung des Unterhaltshöchstbetrags: Der Un-

VGTJCNVUJÒEJUVDGVTCI� HØT������YKTF� XQP������|'WTQ�CWH�

������|'WTQ�CPIGJQDGP��5Q�MÒPPGP�OGJT�-QUVGP��FKG�GVYC�

für Berufsausbildung oder Unterhalt für eine unterhalts-

DGTGEJVKIVG�2GTUQP�CPHCNNGP�� UVGWGTNKEJ�IGNVGPF�IGOCEJV�

werden. Zukünftige Anpassungen werden automatisiert.

Auszahlung der Energiepreispauschale  

im September

+O� 5GRVGODGT� GTJCNVGP� GKPMQOOGPUVGWGTR�KEJVKIG� 'T-

werbstätige eine einmalige Energiepreispauschale von 

���|'WTQ��&KG�#WU\CJNWPI�GTHQNIV�ØDGT�FKG�.QJPCDTGEJPWPI�

des Arbeitgebers. Bei Selbstständigen wird dies über die 

Anpassung der Einkommensteuer-Vorauszahlung für das 

+++�|3WCTVCN������TGCNKUKGTV��#TDGKVPGJOGT��FGTGP�$GUEJÀH-

tigungsverhältnis nur früher oder später im Jahr bestand, 

können die Energiepreispauschale im Rahmen ihrer Einkom-

OGPUVGWGTGTMNÀTWPIGP�HØT�FCU�,CJT������IGNVGPF�OCEJGP��

Dies gilt auch, wenn der Arbeitslohn pauschalversteuert 

ausgezahlt wird oder wurde.

&CU�$WPFGU�PCP\OKPKUVGTKWO�JCV� CO������������ UGKPG�

(#3U�\WT�'PGTIKGRTGKURCWUEJCNG�
'22��CMVWCNKUKGTV��&KG�HØT�

FKG�DGVTKGDNKEJG�2TCZKU�YKEJVKIUVGP�(TCIGP�\WT�#WU\CJNWPI�

der Energiepreispauschale an Arbeitnehmer beantwortet 

FCU�$/(�CPJCPF�XQP���|'KP\GNRWPMVGP�WPVGT� 2WPMV|8+��

FGT�(#3�.KUVG�

Gasumlage ab Oktober steht fest

Importeure müssen wegen der Drosselung russischer 

.KGHGTWPIGP�MWT\HTKUVKI�WPF� \W�JQJGP�2TGKUGP�'TUCV\�DG-

schaffen. Zweck dieser Umlage ist, diese Unternehmen zu 

unterstützen, damit die Wärme- und Energieversorgung in 

FGT�MQOOGPFGP�-ÀNVGRGTKQFG�IGUKEJGTV�KUV��8QP�1MVQDGT�

an wird eine befristete Gas-Sicherungsumlage erhoben, 

FKG� \W�$GIKPP�FGU�7ONCIG\GKVTCWOU� 
CD������������DKU�

������������DGK�����%GPV�NKGIV��7O�FKG�'PGTIKGMQUVGP�OKP-

destens teilweise zu dämpfen, soll die befristete Umlage 

durch weitere, zielgenaue Entlastungen für die Bürger und 

eine Verlängerung der Hilfsprogramme für die Wirtschaft 

�CPMKGTV�YGTFGP��

Die von der Bundesregierung gewünschte Ausnahme von 

der Mehrwertsteuer für die geplante Gasumlage hat die 

EU-Kommission ausgeschlossen. Jetzt will die Bundesregie-

TWPI�UGNDUV�FKG�/GJTYGTVUVGWGT�CWH�)CU�XQP������CWH�����

absenken, solange die Gasumlage erhoben wird.
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Termine Steuern/Sozialversicherung 5GRVGODGT�1MVQDGT�����

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag ����������� ����������2

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag ���������� entfällt

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag ���������� entfällt

Umsatzsteuer ����������� �����������

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

Überweisung� ����������� ����������

Scheck� ���������� ����������

Sozialversicherung� ���������� ����������

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts- 

zuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung  

an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

� Für den abgelaufenen Monat.

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

� Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

� Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung  

für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

�� 7OUCV\UVGWGT�8QTCPOGNFWPIGP�WPF�.QJPUVGWGT�#POGNFWPIGP�OØUUGP�ITWPFUÀV\NKEJ�DKU�\WO�����FGU�FGO�#POGNFWPIU\GKVTCWO�HQNIGPFGP�

/QPCVU�
CWH�GNGMVTQPKUEJGO�9GI��CDIGIGDGP�YGTFGP��(ÀNNV�FGT�����CWH�GKPGP�5COUVCI��5QPPVCI�QFGT�(GKGTVCI��KUV�FGT�PÀEJUVG�9GTMVCI� 

der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 

erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

� Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt.  

Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

� Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu  

XGTOGKFGP��GOR�GJNV�UKEJ�FCU�.CUVUEJTKHVXGTHCJTGP��$GK�CNNGP�-TCPMGPMCUUGP�IKNV�GKP�GKPJGKVNKEJGT�#DICDGVGTOKP�HØT�FKG�$GKVTCIUPCEJYGKUG�� 

&KGUG�OØUUGP�FGT�LGYGKNKIGP�'KP\WIUUVGNNG�DKU�URÀVGUVGPU�\YGK�#TDGKVUVCIG�XQT�(ÀNNKIMGKV�
F�|J��CO������������������������LGYGKNU��|7JT�� 

vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 

sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 

wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Impressum

�������#NNG�4GEJVG��KPUDGUQPFGTG�FCU�8GTNCIUTGEJV��CNNGKP�DGKO�*GTCWUIGDGT�&#6'8�G)��������0ØTPDGTI�
8GTNCI��

Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt, erheben keinen Anspruch auf eine vollständige Darstellung und  

GTUGV\GP�PKEJV�FKG�2TØHWPI�WPF�$GTCVWPI�KO�'KP\GNHCNN�

Die enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
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